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RESOLUTION 56/68 
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56/68. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Ge-
biete ohne Selbstregierung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/140 vom 8. Dezember 
2000, 

 nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom 
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs 
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne Selbstre-
gierung117, 

 im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des Bil-
dungsfortschritts der Einwohner der Gebiete ohne Selbstregie-
rung zukommt, 

 fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiter-
hin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser An-
gebote zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler 
und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an Bil-
dungs- und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie die 
Auffassung vertretend, dass Schüler und Studenten in diesen 
Gebieten ermutigt werden sollten, solche Angebote zu nutzen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs117; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwohnern 
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfügung ge-
stellt haben; 

 3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Gebie-
te, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit er-
langt haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen Schü-
lern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Verfügung 
zu stellen; 

 4. fordert die Verwaltungsmächte nachdrücklich auf, in 
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame Maß-
nahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von In-
formationen über die von den Staaten angebotenen Studien- 
und Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendigen 
Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schüler und Studenten 
diese Angebote nutzen können; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 
116 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Argentinien, China, Ghana, Indien, 
Iran (Islamische Republik), Jamaika, Kuba, Philippinen, Singapur, 
Thailand, Vereinigte Republik Tansania. 
117 A/56/88. 

 6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für 
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf 
diese Resolution. 

RESOLUTION 56/69 
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56/69. Westsaharafrage 

 Die Generalversammlung, 

 nach eingehender Behandlung der Westsaharafrage, 

 in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Völker 
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß den Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 
1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 
mit der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/141 vom 8. Dezember 
2000, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass das Königreich Marokko 
und die Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra 
y de Río de Oro am 30. August 1988 den Vorschlägen grund-
sätzlich zugestimmt haben, die vom Generalsekretär der Ver-
einten Nationen und vom Vorsitzenden der Versammlung der 
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen 
Einheit im Rahmen ihres gemeinsamen Gute-Dienste-Auftrags 
unterbreitet wurden, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 658 (1990) vom 27. Juni 1990 und 690 (1991) vom 
29. April 1991, mit denen der Sicherheitsrat den Regelungsplan 
für Westsahara119 gebilligt hat, 

 in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen nach dem Regelungsplan gegenüber dem Volk von 
Westsahara haben, 

 unter Hinweis auf alle Resolutionen des Sicherheitsrats und 
der Generalversammlung zur Westsaharafrage, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend vom Inkrafttreten der 
Waffenruhe im Einklang mit dem Vorschlag des Generalsekre-
tärs und betonend, für wie wichtig sie die Aufrechterhaltung 
der Waffenruhe als fester Bestandteil des Regelungsplans hält, 

 sowie mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Verein-
barungen120 zur Durchführung des Regelungsplans, die die bei-
den Parteien im Verlauf ihrer vertraulichen direkten Gespräche 

 
118 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 
119 Siehe S/21360 und S/22464 und Corr. 1. 
120 S/1997/742 und Add.1. 
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erzielt haben, und betonend, welche Bedeutung sie der vollin-
haltlichen, fairen und gewissenhaften Durchführung des Rege-
lungsplans und der Vereinbarungen zu seiner Durchführung 
beimisst, 

 feststellend, dass es trotz der erzielten Fortschritte nach wie 
vor Schwierigkeiten bei der Durchführung des Regelungsplans 
gibt, die überwunden werden müssen, 

 Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Sicherheitsrats 
zu dieser Frage, namentlich der Resolution 1359 (2001) vom 
29. Juni 2001, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die der 
Generalsekretär und sein Persönlicher Abgesandter in dem 
Bemühen um eine für beide Seiten annehmbare politische Lö-
sung der Westsaharafrage unternehmen,  

 mit Genugtuung darüber, dass die beiden Parteien die de-
taillierten Modalitäten für die Durchführung des Maßnahmen-
pakets des Generalsekretärs angenommen haben, die sich auf 
die Identifizierung der Stimmberechtigten und das Rechtsmit-
telverfahren beziehen121, 

 nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker122, 

 sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs123, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs123; 

 2. würdigt den Generalsekretär und seinen Persönlichen 
Abgesandten für ihre herausragenden Bemühungen und die 
beiden Parteien für den Geist der Zusammenarbeit, den sie 
durch ihre Unterstützung dieser Bemühungen gezeigt haben; 

 3. nimmt Kenntnis von den Vereinbarungen120 zur Durch-
führung des Regelungsplans119, die das Königreich Marokko 
und die Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra 
y de Río de Oro im Verlauf ihrer vertraulichen direkten Ge-
spräche unter der Schirmherrschaft des Persönlichen Abge-
sandten des Generalsekretärs, James Baker III, erzielt haben, 
und fordert die Parteien nachdrücklich auf, diese Vereinbarun-
gen in vollem Umfang und nach Treu und Glauben umzuset-
zen; 

 4. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, ihre 
Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär und seinem Persön-
lichen Abgesandten sowie mit seinem Sonderbeauftragten fort-
zusetzen und alles zu unterlassen, was die Durchführung des 
Regelungsplans und die Vereinbarungen zu seiner Durchfüh-
 
121 Siehe S/1999/483/Add.1. 
122 A/56/23 (Teil II), Kap. IX. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Tagung, 
Beilage 23. 
123 A/56/159. 

rung sowie die weiteren Bemühungen des Generalsekretärs und 
seines Persönlichen Abgesandten untergraben würde; 

 5. fordert die beiden Parteien auf, mit dem Generalsekre-
tär, seinem Persönlichen Abgesandten und seinem Sonderbe-
auftragten voll zusammenzuarbeiten, um die verschiedenen 
Phasen des Regelungsplans durchzuführen und die trotz der 
bislang erzielten Fortschritte nach wie vor bestehenden Schwie-
rigkeiten zu überwinden; 

 6. ermutigt die Parteien, ihre Diskussionen unter der 
Schirmherrschaft des Persönlichen Abgesandten des General-
sekretärs weiterzuführen, mit dem Ziel, eine für beide Seiten 
annehmbare Vereinbarung über die Westsaharafrage zu errei-
chen; 

 7. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, das 
Maßnahmenpaket des Generalsekretärs betreffend die Identifi-
zierung der Stimmberechtigten und das Rechtsmittelverfahren 
gewissenhaft und getreu durchzuführen; 

 8. bekräftigt die Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen nach dem Regelungsplan gegenüber dem Volk von 
Westsahara haben; 

 9. bekundet erneut ihre Unterstützung für die Fortset-
zung der Bemühungen des Generalsekretärs, im Einklang mit 
den Resolutionen des Sicherheitsrats 658 (1990) und 690 
(1991), mit denen der Rat den Regelungsplan für Westsahara 
gebilligt hat, seitens der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit 
mit der Organisation der afrikanischen Einheit ein unpartei-
isches, von jeglichem Zwang freies Selbstbestimmungsreferen-
dum des Volkes von Westsahara zu organisieren und zu über-
wachen; 

 10. nimmt Kenntnis von den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats, einschließlich der Resolutionen 1349 
(2001) vom 27. April 2001 und 1359 (2001) vom 29. Juni 
2001; 

 11. fordert die Parteien nachdrücklich auf, das Problem 
der Personen, deren Verbleib und Schicksal nicht geklärt ist, zu 
lösen, und fordert die Parteien auf, ihren Verpflichtungen nach 
dem humanitären Völkerrecht nachzukommen und alle Perso-
nen, die seit dem Beginn des Konflikts gefangen gehalten wer-
den, unverzüglich freizulassen; 

 12. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Lage in Westsahara 
unter Berücksichtigung der im Gang befindlichen positiven 
Durchführung des Regelungsplans weiter zu behandeln und der 
Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
darüber Bericht zu erstatten; 

 13. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 
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